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Airparks-Parkplatz am Bahnhof Wahn 

In der Sitzung der Bezirksvertretung Porz am 10.11.2015 hat die Fraktion Die Grünen unter TOP 
8.2.2 eine Anfrage gestellt.  
 
Frage 1: 
 
Seit einiger Zeit existiert unter der Anschrift „Am Bahnhof 131“ am Bahnhof Wahn ein bewachter Air-
parks-Parkplatz mit Shuttle-Service für Fluggäste. Wer ist Eigentümer*in dieses Parkplatzgeländes? 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
Der Name eines Eigentümers bzw. einer Eigentümerin ist durch die datenschutzrechtlichen Vorschrif-
ten geschützt. Daher wäre vor einer Bekanntgabe des Namens selbst im nichtöffentlichen Teil der 
Sitzung ein vorheriger Beschluss der Bezirksvertretung darüber erforderlich, dass die Kenntnis des 
Namens für die Beratung in der Bezirksvertretung notwendig ist. Nach hiesiger Einschätzung der 
Rechtslage wäre dann gegebenenfalls auch noch die Zustimmung bzw. die Stellungnahme des Ei-
gentümers bzw. der Eigentümerin vor der Bekanntgabe des Namens einzuholen. 
 
 
Frage 2: 
 
Wer betreibt diesen Parkplatz und von wem wurde dies genehmigt? 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
Die K&K Günstig Parken Köln GmbH ist aktuelle Betreiberin. Eine Genehmigung für die vor Ort be-
stehende Nutzung liegt nicht vor. Die Verwaltung hat dazu ein Verfahren mit dem Ziel der Nutzungs-
einstellung eröffnet.  
 
 
Frage 3: 
 
Wurde die Genehmigung zeitlich unbefristet erteilt? Falls befristet: Bis wann gilt die Befristung und 
wurde eine Option für eine Verlängerung vereinbart? 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
Siehe Antwort zu Frage 2. 
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Frage 4: 
 
Wird das geplante P&R-Parkhaus für Pendler unmittelbar neben dem Airparks-Parkplatz gebaut? 
Falls nein: Wo genau am Wahner Bahnhof wird das P&R-Parkhaus gebaut werden? 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
Der Verwaltung liegt derzeit ein Antrag auf Erteilung eines umfassenden Bauvorbescheides für ein 
P&R-Parkhaus vor. Er bezieht sich auf die Fläche, für die im gültigen Bebauungsplan diese Nutzung 
festgesetzt ist. Sie grenzt nicht unmittelbar an die Airparks-Nutzung an, sondern liegt weiter südlich. 
Diesem Standort wurde am 05.12.2006 in der Sitzung der Bezirksvertretung Porz unter TOP 6.2.5 
mehrheitlich zugestimmt. 
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